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Jowat® 

Die Verdünnung für Jowat® 445.00 401.10 

 Spezial-Verdünnung 
 
 Auch zum Reinigen der entsprechenden 

 Arbeitsgeräte geeignet 
 

 Auch zum Entfernen von  
    Schmelzklebstoffrückständen geeignet 
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Jowat® 
 

 
401.10 

 
Reiniger/Verdünnung 
 
Anwendungs- Spezialverdünnung für Jowat® 445.00. Auch als Reiniger für die Verarbeitungsgeräte oder Schmelz- 
bereiche: klebstoffe zu verwenden.  
 
Verarbeitungs- Keinesfalls dürfen heiße Gegenstände oder Elektroanschlüsse mit der Verdünnung/Reiniger in  
hinweise: Berührung gebracht werden. Für ausreichende Absaugung oder Ventilation sorgen. Vorsicht brennbar! 
 Schmelzklebstoff zunächst durch Aufheizen und Abkratzen mit einem Spachtel entfernen. Nach 
 Auskühlen die Werkzeuge/Geräte 10 – 12 Stunden in Jowat Verdünnung 401.10 einweichen und 
 anschließend reinigen. 
 
Basis: Gemisch aus leicht entzündlichen organischen Lösemitteln. 
 
Technische Viskosität: dünnflüssig 
Daten*: Dichte [g/cm³]: ca. 0,8 
 Aussehen: farblos 
 
 * Alle technischen Angaben sind Eigenschaften, die Durchschnittswerte darstellen! 

 
Verpackung:  1 l Trichterkännchen (20 Stück pro Karton), 9 kg Einweggebinde. 
 
Lagerung: In gut verschlossenen Originalgebinden trocken und kühl (15 – 25 °C). 
 Mindesthaltbarkeitsdatum bitte dem Gebindeetikett entnehmen. 
 
Anmerkung: Weitere Hinweise zum Umgang, Transport und Entsorgung sind dem entsprechenden Sicherheitsdaten- 
 blatt zu entnehmen. Unsere Angaben in diesem Datenblatt stützen wir auf von uns selbst durchgeführte 
 Laborprüfungen und Praxiserfahrungen unserer Kunden. Sie können allerdings nicht alle Parameter 
 abdecken, die in dem jeweiligen Anwendungsfall zu berücksichtigen sind und sind deshalb unverbind- 
 lich. Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie im Rechtssinne noch eine Zusicherung 
 von Eigenschaften dar. Aus diesen Angaben und auch aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur 
 Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes können keine rechtlichen Ansprüche hergeleitet 
 werden. 
 
Stand: Januar 2016 – Alle früheren Ausgaben sind ungültig! 


